
Zeitschrift: Das Schweizerische Rote Kreuz

Herausgeber: Schweizerisches Rotes Kreuz

Band: 59 (1949-1950)

Heft: 5

Artikel: Ein neues Postulat Anderegg über das Rote Kreuz

Autor: Haug, Hans

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-556697

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-556697
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


lieh zu machen, so icerilen Sie Ihr eigener Arzt werden,

lind Sie werden erfahren, dass wir keine Wlinder

ivirken können, aber dass ttir manchmal die
Wunder ansehen dürfen, ivelche die Natur cor
unseren Augen vollbringt. Ich bin mehrmals Kranken
begegnet, die ebenso schwer getroffen waren wie

Sie, mein lieber Freund, deren Heilung ich nicht zu
erhoffen icagte, und die heute ihre Krankheit v e r -

gessen haben, was noch märchenhafter erscheint
als die Heilung selbst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie

so lange leben mögen, um diese rollständige
Heilung ebenfalls zu erfahren.

EIN NEUES POSTULAT ANDEREGG
ÜBER DAS ROTE KREUZ

VON I) Ii H \ N S H V l)

Am 21. Dezember 1949 hat Nationalrat ür. Emil
Anderegg, Mitglied der Direktion des Schweizerischen

Roten Kreuzes, im Nationalrat ein Postulat
eingereicht, das von 38 Nationalräten aus allen
wichtigen Parteien mitunterzeichnet ist und
folgenden Wortlaut hat:

«An der im Sommer 1949 in Genf stattgefundenen

diplomatischen Konferenz, welche vom Run-
desrat einberufen worden ivar, sind die Textent-
wiirfe der vier neuen Rotkreuzkonventionen
angenommen und die Konventionen von zahlreichen
Ländern bereits unterzeichnet worden. Damit ist
erneut zum Ausdruck gekommen, welch hohe
Anerkennung der Rotkreuzgedanke in der ganzen Welt
geniesst.

Zur Weiterführung des von Henri Dunaut in die
Welt getragenen menschheitlichen Impulses des

Roten Kreuzes ist unser Land in hohem Masse
berufen und verpflichtet. Der Rundesrat wird deshalb
ersucht, zu prüfen, wie die Roikreuzidee in
vermehrtem Masse gefördert und zur Anerkennung
gebracht werden kann. Insbesondere wäre vom
Rundesrat zu erwägen und Bericht zu erstatten:

1. Welche Vorbereitungen und Massnahmen zu
treffen sind, um den neuen Rotkreuzkonventionen

im eigenen Lande die gebührende
Nachachtung zu verschaffen.

2. In welcher Weise die umfassende Arbeit und
die hohe Stellung des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz gefördert und unterstützt werden

kann.
3. Imcieiveit dem Schweizerischen Roten Kreuz

die Erfüllung seiner Aufgaben erleichtert werden

kann.»

Nationalrat Anderegg wird dieses Postulat in
der Junisession der eidgenössischen Räte im
Zusammenhang mit der Ratifizierung der vier neuen
Genfer Abkommen zum Schutze der Kriegsopfer
vom 12. August 1949 begründen. Kr wird somit sein
Postulat mit den grossen \ erpflichtimgen in Beziehung

setzen, welche mit der Ratifizierung der Gen¬

fer Abkommen unserem Lande erwachsen, aus dessen

Geistesgut der Rotkreuzimpuls hervorgegangen,
miL dessen Neutralität die Wirksamkeit des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aufs engste
verbunden ist und zu dessen Ehren wiederum «das
durch Umstellung der eidgenössischen Farben
gebildete Wappenzeichen des roten Kreuzes auf weissem

Grunde als Schutz- und Erkennungszeichen
beibehalten wird». Nationalrat Anderegg sieht im
Rotkreuzgedanken in so hohem Masse einen
eidgenössischen Gedanken, der mit unserer ganzen
Lehensform, besonders mit der immerwährenden
Neutralität, eins ist und ihren Sinn und ihr gutes Recht
ausmacht, dass er das Schweizervolk auffordert,
diesem Gedanken der Menschlichkeit die unerläss-
liclien Opfer ebensowenig zu versagen, wie der
militärischen oder wirtschaftlichen Landesverteidigung.
Denn die Rotkreuzarbeit der Schweiz, die nie
erlahmende Hilfsbereitschaft des ganzen Volkes in
Kriegs- und Eriedenszeiten, gehört mit zur geistigen
Selbstbehauptung unserer Eidgenossenschaft in
einer Zeit, die keinem \olk Opfer für das Ganze,
für die Gemeinschaft der Völker und den Aufbau
des Friedens erspart.

An die Rotkreuzarbeit der Schweiz trägt auch
das Schweizerische Rote Kreuz, als nationale
Rotkreuzgesellschaft, seinen Teil bei, wobei sich die
Aufgaben auf Grund der neuen Konventionen und
der Beschlüsse und Empfehlungen der Internationalen

Rotkreuzkonferenzen ständig erweitern. Die
gesamte Sanitätshilfe in Kriegszeiten, die Verwirklichung

von Sanitäts- und Sicherheitszonen, die
Betreuung von Kriegsgefangenen und internierten
Militär- und Zivilpersonen sind Aufgaben, hei
deren Bewältigung das nationale Rote Kreuz, zumindest

als Hilfsgesellschaft von Armee und zivilen
Behörden, hervorragende Dienste leisten kann. Es

wird diese Dienste in Kriegszeiten aber nur leisten
können, wenn es in Eriedenszeiten unermüdlich
arbeitet, Pflegepersonal ausbildet, Rotkreuzformationen

bereit hält, einen Blutspendedienst aufbaut,
Materialdepots im ganzen Lande verstreut ein-
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richtet lind alle diese Bereitstellungen schon im
Frieden für zivile Zwecke nützt und einsetzt.

Wenn Nationalrat Anderegg den Bundesrat
ersucht, zu erwägen und Bericht zu erstatten, «inwieweit

dem Schweizerischen Boten Kreuz die Erfüllung

seiner Aufgaben erleichtert werden kann»,
wird er darauf hinweisen dürfen, dass der Bund
dem nationalen Roten Kreuz zwar eine jährliche
allgemeine Subvention von Fr. 30 000.— und eine
für die Pflegerinnenschulen bestimmte von 80 000
Franken ausrichtet, dass ihm die SBB halbe
Frachtfreiheit für Liehesgahensendungen und die
Zollverwaltung Zollfreiheit von Fall zu F'all gewähren, dass

ihm alier sonst jene Hilfe vorenthalten wird, aid die
es berechtigten Anspruch erhebt. Allein in den letzten

zwei Jahren wurden mehrere Gesuche um
indirekte Unterstützung, wie Erlass von Portogebühren,

Umsatzsteuern usw. abgewiesen, und es bestellt noch
keinerlei Gewissheit, oh den Gesuchen um bescheidene

Erhöhung der Bundessubvention und vor allem
um die regelmässige Ausgabe von Rotkreuzmarken
entsprochen werden wird.

Das Schweizerische Rote Kreuz ist letztlich stolz
darauf und damit einverstanden, dass es seine
vielfältigen Aufgaben im wesentlichen aus eigener
Kraft bewältigen muss. Aber es darf und muss doch
fordern, dass ihm die Flrfiillung seiner Aufgaben
«erleichtert» und einzelne Privilegien zugestanden
werden, die dem Bunde keine nennenswerten
Mehrausgaben, dem Schweizerischen Roten Kreuz aber
eine beträchtliche finanzielle Entlastung bringen
würden. Möge das Postulat Anderegg dieser Forderung

endlich zu Gehör und Nachachtiuig verhelfen!

WO STEHEN WIR HEUTE
MIT DER HEIMSCHAFFUNG DER

GRIECHISCHEN KINDER?

Der
erschütternde Aufruf, den Königin Frie¬

derike von Griechenland Ende Dezember
1949 in die \X elt hinausgesandt hat, klingt

noch in uns allen nach. Dieser Aufruf, Ausdruck
der grossen Not Griechenlands, der in eindringlichen

Worten um die sofortige Rückgabe der
28 000 griechischen Kinder fleht, hat in der Schweiz
einen Radio- und Fresse-Feldzug ausgelöst, der in
unserer Bevölkerung grossen Widerhall gefunden
hat.

Man hat sich mancherorts gefragt, wie sich das

Rote Kreuz zu diesem Problem stelle. Der nachfolgende

Artikel Auszug aus dem letzten Monatsbericht

der Liga der Rotkreuzgesellschaften —
sowie die am 1. Februar vom Internationalen Komitee
\om Roten Kreuz zusammen mit der Liga der

Rotkreuzgesellsc haften herausgegebene Mitteilung
beantworten diese Frage.

Auszug aus dem letzten Monatsbericht der Inga
der Rotkreuzgesellschaften:

«Dem Geist der zivei Resolutionen entsprechend,
die am 27. November 1918 und am 18. November
1949 von der (Generalversammlung der Vereinten
Nationen g<'fasst worden sind, haben das Internationale

Komitee vom Roten Kreuz und die Liga der
Rotkreuzgesellschaf ten ihre Bemühungen fortgesetzt.

die Heimschaffung der verschleppten
griechischen Kinder zu beschleunigen. Sie haben
erneut gemeinsame Schritt<• bei den nationalen
Rotkreuzgesellschaf ten jener Länder, in denen diese

Kinder heute leben, unternommen und ihnen die
letzte Resolution der Vereinten Nationen zugestellt,
die ,namentlich alle Mitgliedstaaten, aber auch die
andern Staaten, ivelche griechische Kinder
aufgenommen haben, auffordert, nach Besprechung und
in Mitarbeit mit den internationalen Organisationen

des Roten Kreuzes alle notwendigen Massnahmen

zu ergreifen, um die rasche Heimschaffung der
griechischen Kinder in die Wege zu leiten'. Die
Rotkreuzgesellschaften wurden erneut gebeten, die
Listen, die vom Griechischen Roten Kreuz aufgestellt

und vom Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz an die betreffenden Länder weitergeleitet
wurden, zu vergleichen und Abweichungen bekannt
zu geben.

Eine zweite allgemeine Liste mit den Namen

jener Kinder, die seit dem 9. August 1949 - dem

Zeitpunkt der Uebersendung der ersten Liste —
zurückverlangt worden sind, wurde am 16. Dezember
1949 an das Bulgarische, Ungarische, Rumänische.
Tschechoslowakische und Jugoslawische Rote
Kreuz gerichtet. Diese zweite Liste enthält die
Namen von 1788 Kindern. An demselben Tag hat das

Griechische Rote Kreuz die Forderung der

Rückerstattung von weiteren 692,1 Kindern, die von den

griechischen Eltern gestellt worden ist, in Genf
übergeben.

Das Internationale Komilee vom Roten Kreuz
und die Liga haben ihrerseits bei den nationalen
Rotkreuzgesellschaften der Aufnahmeländer das

Angebot wiederholt, ihnen einen Sonderdelegierten
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